
 
 

 
 

FRAGEBOGEN FÜR DIE BERECHNUNG DER ZUSATZGEBÜHREN 

WEINBAU  DES JAHRES ________ 
 

der Verbandsgemeindewerke Monsheim  
 

Abgabeschluss: 31. Januar (des Folgejahres) 
 

1.   Weinerzeuger 
 

 

Name 
 

 

Anschrift 
 

   

Kundennummer aus Abgabenbescheid            Telefonnummer 
 
2.   Betriebsgröße – Ermittlung der Weinbauertragsfläche (Berechnungsgrundlage) 
 

Im Ertrag stehende Weinbau-Betriebsfläche (Vermarktungskontingent) 
(Kontoauszug LWK in Kopie beifügen) 
= vermarktungsfähige Fläche/Landwirtschaftskammer 

 
ha 

 

3.   Vermarktungsarten 
 

Wie wurde der Ertrag aus der bewirtschafteten Weinbauertragsfläche verwendet ? 

3.1   Most-, Fasswein- und Flaschenweinvermarktung ha 

3.2   Trauben werden nicht im eigenen Betrieb verarbeitet, 
         sondern an Dritte abgegeben          

 

         a)   Teilablieferer   BWG 
               bitte ausfüllen, wird mit der Bescheinigung der BWG abgeglichen 
                

ha 

        b)    Teil- und Vollablieferer Sonstige (ohne BWG) ha 
Bescheinigung über  
ha-Fläche beifügen 

4. Zukauf 

Haben Sie auf Ihrem Grundstück Most und/oder Wein zugekauft, für Dritte verarbeitet ? 

Zukauf / Verarbeitung von Most oder Wein (ohne 
Flaschenwein) 

Ltr. Lieferschein/e liegen bei 

5.  Schlusserklärung des Betriebsinhabers 

Es wird versichert, vorstehende Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Es ist bekannt, dass diese 
Erklärung einer Steuererklärung gleichkommt und die Verbandsgemeinde Monsheim bei Nichteingang der 
Erklärung bis zum Rückgabetermin die Bestimmungen der Abgabenordnung über die Schätzung anwendet. 
Die fehlenden Angaben werden dann von Amtswegen ermittelt oder geschätzt. Es ist bekannt, dass die 
Angaben überprüft werden und der Verbandsgemeinde Monsheim entsprechende Nachweise über die 
erklärten Zahlen vorzulegen sind. 

 

   

Ort, Datum  Unterschrift 

 

Eingang : _________________________ 

5   EGW : _________________________ 

20 EGW : _________________________ 
 

Von der Verbandsgemeinde auszufüllen 

 



 
 
 
 

NACHWEIS ÜBER DEN VERBLEIB VON RESTSTOFFEN (TRUBSTOFFE, HEFE)  
AUS DER WEINBEREITUNG  DES JAHRES ________ 

 

für die Verbandsgemeindewerke Monsheim  

 

Abgabeschluss: 31. Januar (des Folgejahres) 
 
1. Weinerzeuger 
 

 

Name 
 

 

Anschrift 
 

   

Kundennummer aus Abgabenbescheid            Telefonnummer 
 

2. Gesamterntemenge des Betriebes   __________ 
 

Gesamterntemenge in Liter Wein 
gemäß Traubenernte- und Weinerzeugungsmeldung (TEM) 

Liter 
TEM wird 

stichprobenweise 
kontrolliert 

abzüglich verkaufter Mostmenge / Trauben in Liter Wein 
gemäß TEM 

Liter Lieferschein/e liegen bei 

zuzüglich hinzugekaufte Mostmenge / Trauben in Liter Wein Liter Lieferschein/e liegen bei 

verarbeitete Mostmenge – Weinbereitung – in Liter 
Wein 

Liter  

 

3. Entsorgung der Weinbauabwässer einschl.  Reststoffe   __________ 
 

Anlieferung bei der Kläranlage Monsheim 
Hefe – Trub – Spülwasser flüssig 
- Lieferscheine bzw. Daten liegen den VG-Werken vor - 

Liter  

Abgabe an Brennerei 
Hefe flüssig 

Liter Lieferschein/e liegen bei 

Filterung durch Lohnunternehmen 
Hefe - Trub 

Liter Lieferschein/e liegen bei 

Entsorgungsmenge gesamt Liter  

4.  Art der Mosteinlagerung 
 

a) Keine Vorklärung  

b) Vorklärung durch Absitzenlassen (Entschleimen)  

c) Vorklärung über Separator  

d) Vorklärung durch Flotation  

e)   

 (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Ich versichere die Richtigkeit  meiner Angaben. 

 

   

Ort, Datum  Unterschrift 

 

Eingang : _________________________ 

 

                 _________________________ 
 
Von der Verbandsgemeinde auszufüllen 

 


